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Servus Glühbirne…
Schon lange ist klar, dass die herkömmliche
Glühbirne aus unserem Alltag verschwin-
den wird. Energiesparen mit Energiespar-
lampen heißt die Devise der EU. Trotz man-
cher Bedenken wird sich der Verbraucher
mit der Energiesparlampe anfreun den müs-
sen. Tipps und mehr auf…

Lebensretter mit 9 Volt
Wo Rauch ist, da ist auch Feuer – das wohl-
 bekannte deutsche Sprichwort gilt, wörtlich
genommen, auch umgekehrt. Wo’s brennt,
da raucht’s! Dieser Umstand geht jeden an,
lesen Sie auf…

Die neue Heizkostenver-
ordnung (HeizKV)

Am 1. 1. 2009 ist die neue Heizkostenver-
ordnung in Kraft getreten. Hieraus erge-
ben sich für den Mieter einige erhebliche
Veränderungen.
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Infos auf Abruf (Bestellcoupon)
Entsprechendes ausfüllen/ankreuzen und diese Seite senden an MIETER HELFEN MIETERN, Weißenburger Str. 25,
81667 München, Fax: (089) 44 48 82 10                                  (Tipp: Alle Infos auch unter www.mhmmuenchen.de)

Absender: .........................................................................................................................................................................

Rechtsschutzversicherung
Mitglieder, die bisher nicht versichert sind, können für nur EUR 28,- jährlich preiswerten Schutz vor den Kosten ei-
ner mietrechtlichen Gerichtsstreitigkeit mit dem Vermieter erhalten. Versichert sind alle Streitfälle, die nach Ab-
lauf der 3-monatigen Wartezeit ab Eingangsdatum Ihres Versicherungsantrags entstehen. (Bitte beachten Sie die
Versicherungsbedingungen oder fragen Sie auf der Geschäftsstelle nach.) Für Sie fällt bei der Einstandspflicht der
Versicherung lediglich ein Eigenanteil von 10 Prozent, mindestens aber EUR 75,- pro Versicherungsfall an.
q Bitte senden Sie mir den Antrag und die „Informationen zur Prozesskostenversicherung“ zu.

Kautionszinsberechnung
Wir haben ein spezielles Berechnungsprogramm, das Ihnen einen Anhaltspunkt dafür geben kann, wie hoch die Zin-
sen sein werden, die Ihnen der Vermieter bei der Rückzahlung der Kaution mit ausbezahlen muss. Die Berechnung
ist sowohl für in Euro als auch für in DM gezahlte Mietkautionen möglich – und für Mitglieder kostenlos. (Wir können
allerdings die Kautionszinsen erst ab dem 1. 1. 1970 berechnen.) Für die Berechnung benötigen wir die nachfolgen-
den Angaben:
q Bitte senden Sie mir eine Kautionszinsberechnung zu.

Am .................................... habe ich DM/EUR ....................... bezahlt. Rückzahlungsdatum ist ....................................

Hilfe bei der Wohnungsabnahme
Aus verschiedenen Gründen kann die Hinzuziehung eines Zeugen bei der Übergabe der Wohnung sinnvoll sein. Die
von uns empfohlenen Wohnungsabnehmer sind unabhängige, sachkundige Personen, die beim vereinbarten Termin
den Zustand der Wohnung feststellen und protokollieren. Das Original des Protokolls erhalten Sie als Auftraggeber.
Der Wohnungsabnehmer verlangt z. Zt. für seine Tätigkeit EUR 50,– sowie eine Fahrtkostenpauschale von EUR 5,–
im Stadtgebiet München. Außerhalb Münchens muss eine höhere Fahrtkostenpauschale bezahlt werden (ab EUR
15,– und nach Absprache). Für Häuser, Reihenhäuser und große Wohnungen werden EURO 80,– verlangt.
Rufen Sie bei unserer Geschäftsstelle an (Tel. 44 48 82 - 0) und lassen Sie sich das spezielle Info-Blatt zusenden
bzw. lassen Sie sich vorab beraten, ob eine Beauftragung in Ihrem Fall sinnvoll ist.
q Bitte schicken Sie an obige Adresse das Informationsblatt „Hilfe bei der Wohnungsabnahme“.

Wohnflächenberechnung
Ergibt die Beratung, dass eine genaue Berechnung der Wohnfläche notwendig ist, können wir Ihnen die Hilfe eines
Fachmannes vermitteln. Beim vereinbarten Termin werden die Räume Ihrer Wohnung exakt vermessen, gemäß der
Wohnflächenverordnung (WoFlV). Diese Berechnung wird Ihnen per Post zugestellt.
Die Kosten sind – je nach Wohnungsgröße – zur Zeit zwischen EUR 60,– und 100,– zuzüglich Fahrtkostenpauschale
von EUR 5,– im Stadtgebiet München bzw. ab EUR 15,– und nach Absprache, wenn die Wohnung außerhalb Mün-
chens liegt.
Rufen Sie in unserer Geschäftsstelle an (Tel: 44 48 82 – 0) und lassen Sie sich das spezielle Info-Blatt zusenden.
Oder fordern Sie es schriftlich mit diesem Bestellcoupon an.
q Bitte schicken Sie an obige Adresse das Informationsblatt „Wohnflächenberechnung“.

Unsere Merkblätter
Wollen Sie Merkblätter zugesandt q Zeitmietverträge q Umwandlung von Miet-
haben (entsprechend ankreuzen), q Vorzeitige Beendigung in Eigentumswohnungen
so legen Sie bitte für unsere Ver- und Sonderkündigungsrechte q Eigentümerwechsel
sandkosten Briefmarken in folgen- q Wohnungsmängel und q Wohnflächenberechnung
den Werten bei: Mietminderung q Tierhaltung

q Kaution q Auszugsprobleme
Für 1 Merkblatt EUR 0,90 q Wohnungsbesichtigung q Kündigung unbefristeter
Für 2 – 3 Merkblätter EUR 1,45 q Betriebskosten Mietverhältnisse
Ab 4 Merkblätter EUR 2,20 q Umlagefähige Betriebskosten q Schimmel/Feuchtigkeitsschäden

q Modernisierung – ja, aber! q DVB-T–Kabel–Satellitenschüssel

MHM-Service
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Zum 1.1. 2009 ist die neue Heizkosten-
 verordnung in Kraft getreten. Sie gilt
für alle Abrechnungszeiträume, die ab
dem 1.1. 2009 beginnen und enthält
wesentliche Veränderungen für Mieter
und Vermieter. Die wichtigsten Ände-
rungen sollen folgend kurz dargestellt
werden, wobei, wie bei allen gesetz-
lichen Änderungen, hier noch einige
Unklarheiten bestehen, welche erst im
Laufe der Zeit durch die Rechtspre-
chung geklärt werden.

Hinzuweisen ist zunächst darauf, dass
die Neuregelungen für Abrechnungs-
zeiträume, die vor dem 1.1. 2009
 beginnen (z.B. Abrechnungszeitraum
1.12. 2008 bis 30.11. 2009), keine An-
wendung finden.

Eine der wichtigsten Neuregelungen
ist die Pflicht zur Mitteilung des Ab-
leseergebnisses gemäß § 6 Abs. 1
HeizKV.
Nach dieser Vorschrift hat der Vermie-
ter dem Mieter das Ergebnis der Able-
sung in der Regel innerhalb eines Mo-
nats mitzuteilen.
Da die meisten Abrechnungsunter-
nehmen seit einiger Zeit keine Ablese-
belege mehr aushändigen, soll durch
diese Regelung dafür gesorgt werden,
dass der Mieter über die Verbrauchs-
werte informiert wird und die Ablese-
werte kontrollieren kann. 
Da keine Form vorgeschrieben ist, ist
schon fraglich, ob auch eine münd-
liche (z.B. telefonische) Mitteilung ge-
nügt. Nach unserer Auffassung ist
eine Mitteilung in geeigneter Weise er-
forderlich, was bei einer mündlichen
Information in Form von verlesen von
Werten nicht gegeben ist. Ausrei-
chend ist hingegen die Übergabe
eines Durchschlags des Ableseformu-
lars oder eines Ausdrucks aus dem
Ablesegerät.
Zudem handelt es sich durch die For-
mulierung in der Regel um eine „wei-
che“ Vorschrift, die ein Überschreiten
in Ausnahmefällen zulässt. Was sol-
che Ausnahmefälle sind, wird von der
Rechtsprechung konkretisiert werden
müssen. Beginn der Frist ist jedenfalls
die Ablesung der Verbrauchswerte.
Problematisch ist bei dieser Vorschrift
aus unserer Sicht aber vor allem, dass
keine Sanktionen für einen Verstoß
gegen die (rechtzeitige) Mitteilungs-
pflicht vorgesehen wurden. Da es sich
nach unserer Auffassung um keine
Ausschlussfrist handelt, ist der Ver-
mieter bei verspäteter Mitteilung nicht

mit Nachforderungen aus der Heiz-
kostenabrechnung ausgeschlossen.
Auch ein 15%iges Kürzungsrecht des
auf den Mieter entfallenden Anteils

gemäß § 12 HeizKV kommt unserer
Auffassung nach nicht in Betracht, da
Voraussetzung hierfür wäre, dass in
der Heizkostenabrechnung nicht ver-
 brauchsabhängig abgerechnet wur de.
Das Unterlassen einer Mitteilung steht
hiermit aber nicht im unmittelbaren Zu-
sammenhang, die Abrechnung selbst
kann dennoch verbrauchsabhängig
sein. Unserer Auffassung nach bleibt
somit „lediglich“ das Recht, den An-
spruch auf Mitteilung der Ablesewerte
als vertragliche Nebenpflicht gericht-
lich geltend zu machen.
Die Pflicht zur Mitteilung des Ablese-
ergebnisses ist nicht abdingbar, je-
doch sind in der Vorschrift selbst Aus-
nahmen geregelt. So ist eine Mittei-
lung entbehrlich, wenn das Ableseer-
gebnis über einen längeren Zeitraum
in den Räumen des Mieters gespei-
chert wird und von diesem selbst ab-
gerufen werden kann. 
Unklar ist zunächst, was unter einem
längeren Zeitraum zu verstehen ist.
Dabei dürfte in der Regel ein Zeitraum
von einem Jahr erforderlich, aber auch
ausreichend sein, um einen Abgleich
mit den in der Abrechnung vorhande-
nen Zahlen vorzunehmen. 
Gespeichert wird das Ableseergebnis
bei elektronischen Heizkostenvertei-
lern und Wärmezählern. Dem gleich-
zustellen sind unserer Auffassung
nach Heizkostenverteiler nach dem
Verdunstungsprinzip, falls außer dem
aktuellen Verdunstungsröhrchen auch
die Vorjahresampulle sichtbar im Ge -
rät aufbewahrt wird. Zwar geben diese
Geräte nicht den erfassten Verbrauch,
sondern nur einen Verhältniswert, nach
dem sich die Kostenverteilung rich tet,
an, der Mieter kann aber unschwer
feststellen, wie sich sein Verbrauch im
Vergleich zum Vorjahr gestaltet.
Da der Mieter das Ableseergebnis
selbst abrufen können muss, ist eine
Einweisung in die Handhabung der Ab-
 lesung (vor allem bei elektronischen
Geräten) erforderlich. Zudem ist durch
diese Voraussetzung bei einem Aus-
zug des Mieters auch bei vorgenann-
ten Geräten eine Mitteilung erforder-
lich, da die gespeicherten Daten vom
Mieter dann nicht mehr abgerufen wer-
 den können.
Sind in der Wohnung Warmwasser-
zähler vorhanden, ist die Mitteilung
des Warmwasserverbrauchs entbehr-
lich, da der Mieter hier jederzeit kon-
trollieren kann.

Eine weitere Neuregelung betrifft die
Änderung des Abrechnungsmaß-
stabs gemäß § 6 Abs. 4 HeizKV.
Dieser legt fest, wie der Anteil der
Grundkosten (Wohnfläche) und der

Verbrauchskosten sein soll. Während
der Vermieter früher eingeschränkt
war, kann er nun den Abrechnungs-
maßstab vor jedem Abrechnungszeit-

raum neu festlegen, wenn ein sachge-
rechter Grund vorliegt. Ein solcher ist
gegeben, wenn der bisherige Abrech-
nungsmaßstab zu unbilligen Ergebnis-
 sen führt. Auch hier werden sich die
Einzelheiten durch die Rechtsprechung
entwickeln müssen.
Ein Anspruch des Mieters auf Ände-
rung des Abrechnungsmaßstabs ist
nicht vorgesehen. Allenfalls in extre-
men Fällen ist ein solcher Änderungs-
anspruch rechtlich durchsetzbar, wo -
bei eine bloße Kostenungerechtigkeit
nicht ausreicht.

Neu eingeführt wurde zudem eine
Festlegung des Abrechnungsmaß-
stabs gemäß § 7 Abs. 1 HeizKV für
be stimmte Gebäude.
Während der Vermieter bisher hin-
sichtlich des verbrauchsabhängigen
Anteils zwischen einem Verteiler von
50% bis 70% frei wählen konnte, wird
ihm nunmehr bei Gebäuden, die nicht
den Anforderungen der Wärmeschutz-
verordnung von 1994 erfüllen, mit
einer Öl- oder Gasheizung versorgt
werden und dessen freiliegende Lei-
tungen der Wärmeverteilung überwie-
gend gedämmt sind, eine Verteilung
der Heizkosten zu 30% als Grund-
kosten und 70% nach dem Verbrauch
vorgeschrieben. Liegt eines dieser
drei Kriterien nicht vor, bleibt es bei
der Wahlfreiheit des Vermieters. 
Zusammenfassend bedeutet dies, dass
für ältere, schlecht gedämmte Gebäu -
de, deren Heizungsrohre nicht unter
Putz liegen, nunmehr ein Verteiler-
schlüssel vorgeschrieben ist und die
Abrechnung bei Verwendung ei nes
anderen Verteilerschlüssels nicht ord-
nungsgemäß ist. 
Ob die Bedingungen vorliegen und
der Vermieter zur Änderung eines Ab-
rechnungsmaßstabs verpflichtet ist,
wird der Mieter jedoch in den seltens-
ten Fällen selbst beurteilen können
und ist somit auf die Hilfe eines Hei-
zungsfachmanns angewiesen. Unse-
rer Auffassung nach besteht aber je-
denfalls ein Auskunftsanspruch gegen
den Vermieter, ob die für diese Vor-
schrift entscheidenden Kriterien im
Gebäude erfüllt sind.
Fraglich ist auch, ob eine Änderung
des Abrechnungsmaßstabs von der
vorherigen Mitteilung (vor Beginn der
neuen Abrechnungsperiode) abhän-
gig ist. Dies ist deshalb zweifelhaft, da
der genannte Verteilerschlüssel in die-
sen Fällen durch Verordnung zwin-
gend vorgeschrieben ist. t

Die neue Heizkostenverordnung (HeizKV)
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Wo Rauch ist, da ist auch Feuer – das
wohlbekannte deutsche Sprichwort
gilt, wörtlich genommen, auch umge-
kehrt: Wo’s brennt, da raucht’s! Dieser
Umstand geht jeden an, denn die
meisten Todesopfer bei einem Woh-
nungsbrand sind nicht durch den ei-
gentlichen Brand zu beklagen, son-
dern durch die immense Rauchent-
wicklung. Die Brandgase, die bei
Feuer entstehen, enthalten eine Viel-

zahl giftiger Substanzen. Neben den
giftigen Gasen, die durch das Entflam-
men moderner Wohntextilien entste-
hen, ist der tückischste Bestandteil
des Rauchs das Kohlenmonoxid. Die-
ses verursacht in einer kurzen ersten
Phase Müdigkeit, führt sodann zur Be-
wusstlosigkeit und schließlich zum
Tod durch Ersticken. Diese Eigen-
schaften des Rauchs machen ihn
schon im Wachzustand zu einem le-
bensbedrohlichen Mix, umso mehr gilt
das für den Schlafenden – Kohlenmo-
noxid ist geruchlos! Anders als bei-
spielsweise das Stadtgas, dem seit
den 70er Jahren von den Stadtwerken
ein charakteristischer Geruchsstoff bei-
 gesetzt wird, bleibt die Brandentwick-
lung also im Vergleich zum Gasaustritt
zunächst unbemerkt.
Soweit müsste es aber nicht kommen.
Schon seit einigen Jahren wird in den
Medien immer wieder von der wirk-
samsten Abhilfe gegen derartige tödli-
che Gefahren berichtet. Brandmelder
warnen mit einem schrillen Pfeifton
frühzeitig vor einem ausgebrochenen

Feuer, wodurch nicht nur ein größe-
rer materieller Schaden verhindert
werden kann, sondern vor allem auch
die eigene Haut gerettet wird. Das
Wirkungsprinzip des Alarmgebers ist
dabei denkbar einfach. Der Rauch-
melder wird unter der Zimmerdecke
angebracht, also an dem Ort, an dem
der aufsteigende Rauch zuerst regis-
triert werden kann. Eine kleine photo-
elektrische Lichtschranke schlägt so-

fort Alarm, sobald sie durch Parti-
kel des Rauchs unterbrochen wird.
Zur  Installation ist außer zwei Schrau-
ben kei ne weitere Montage nötig, die
 Melder funktionieren durch Batterie-
betrieb.
So denkbar einfach das Prinzip der
Brandmelder ist, so erstaunlich ist der
Umstand, dass die wirkungsvollen Le-
bensretter noch nicht flächendeckend
gesetzlich vorgeschrieben sind, wie
beispielsweise in Großbritannien. In
Deutschland hingegen ist das Bau-
recht nicht Bundes-, sondern Länder-
angelegenheit, sprich: Statt einer ein-
heitlichen gibt es viele verschiedene
Regelungen zum Thema. In Bayern
gibt es hierzu keinerlei Verordnungen,
vielmehr wird auf die Selbstverantwor-
tung der Bürger gesetzt. 
Keine generelle Aussage lässt sich
über den Anbringungsort des Brand-
melders tätigen. Festzuhalten bleibt
aber auf jeden Fall, dass er an der
Zimmerdecke an neuralgischen Punk-
ten der Wohnung angebracht werden
sollte. Feuerwehren empfehlen die

Anbringung von mehreren Rauchmel-
dern entsprechend der Wohnungs-
größe, mindestens aber je einen im
Flur sowie im Wohn- und Schlafbe-
reich zu montieren.
Ein Wort zu den Kosten: Immer wie-
der taucht in der Berichterstattung
über Brandmelder das Schlagwort
vom „Lebensretter für drei Euro“ auf.
Hierzu ist ein wichtiger Hinweis ange-
bracht: Auf jeden Fall sollte darauf ge-

achtet werden, dass der Rauchmelder
entsprechende Zertifikate aufweist.
Achten Sie beim Kauf bitte unbedingt
auf diese Etiketten: GS – Geprüfte Si-
cherheit, CE-Kennzeichnung, TÜV,
VdS oder VDS. Entsprechende Ge-
räte sind nicht bedeutend teurer, je-
doch umso wirkungsvoller und benut-
zerfreundlicher (sie haben beispiels-
weise eine Prüftaste zum Auslösen
eines Testalarms). Bei guten Rauch-
meldern gibt es zudem ein Warnsig-
nal, wenn die Batterie ausgewechselt
werden muss.
Wie so oft sind „nach oben“ natürlich
keine Grenzen gesetzt. So kann auch
eine komplett vernetzte Anlage instal-
liert werden. Bei dem vernetzten Prin-
zip schlagen alle installierten Alarmge-
ber an, sobald ein einzelner Rauch-
melder den Brand registriert. Grund-
sätzlich gilt zu bedenken, was auf dem
Spiel steht, woran also letztlich ge-
spart wird. 

Rauchmelder retten Leben!
Klingelt’s? au

Lebensretter mit 9 Volt



Nun ist also die Energiesparlampe
das Maß aller Dinge – wenigstens laut
der EU-Verordnung zum Energiever-
brauch. Nach und nach werden her-
kömmliche Leuchtmittel aus dem Ver-
kehr gezogen, sprich mit einem Pro-
duktionsverbot belegt. Startschuss war
der 1. September 2009 – das erste
Opfer ist die gute alte 100-Watt-Glüh-
birne, sie darf in der EU nicht mehr
hergestellt und nicht mehr importiert
werden. Für den Verbraucher bedeu-
tet die neue Verordnung, dass er auf
lange Sicht im Handel keine Glühbir-
nen mehr vorfinden wird (bis Ende
2012 soll es keine Glühbirnen mehr zu
kaufen geben).
Lautstarke Debatten von Herstellern,
Verbrauchern, Öko- und Warentestern
begleiten schon lange diese neue
Energiesparlampen-Richtlinie. Fragen
wie Energie- und Geldersparnis, ge-
sundheitliche Risiken, mögliche Um-
weltschädigungen, technische Proble -
me etc. wurden zu Recht ausführlichst
behandelt, daneben gab es auch ei-
nige emotionale Einlassungen – man-
che sehen sogar die deutsche Kultur
in Gefahr, wenn der Schein der Glüh-
birne nicht mehr unsere Heime aus-
leuchten und unsere Häupter erleuch-
ten darf. 
Mehr oder weniger überzeugt, müs-
sen wir der Tatsache ins Auge blicken,
dass Energiesparlampen verstärkt un-
seren Alltag behelligen werden.
Doch während unsere EU-Nachbarn
brav den Vorgaben aus Brüssel folgen
und fleißig Glühbirnen austauschen
(nach Daten der Gesellschaft für Kon-
sumforschung in Nürnberg sank der
Verbrauch in Frankreich z.B. um fast
9%, in Großbritannien um 22,5% und
in den Niederlanden sogar um 34,5%),
schrauben wir Deutschen nicht die
Glühbirnen aus der Fassung, sondern
steigern erst einmal kräftig den Absatz
derselben (im 1. Halbjahr 2009 stieg
der Verkauf um 50%). Überspitzt for-

muliert könnte man vom neuen Phä-
nomen der „Glühbirnen-Hortung“ in
deutschen Haushalten sprechen. 
Energiesparlampen schaffen Licht mit
wenig Energie. Gegenüber Glühbir-
nen sparen sie bis zu 80% Strom und
über ihre Lebensdauer gerechnet
auch noch viel Geld. Aber das ist eben
nicht alles, manche Kritik gerade im
ökologischen und gesundheitlichen
Be reich ist wirklich berechtigt.
Dennoch wollen wir hier einige Tipps
zu Umgang, Kauf, Verwendung und
Entsorgung geben sowie einige Alter-
nativen aufzeigen.

Kauf:

Der Markt für Energiesparlampen ist
vielfältig und zuweilen unübersichtlich,
aber grundsätzlich gilt auch hier wie
so oft: billig ist auf lange Sicht häufig
teurer. Man sollte also nicht in die
Falle des schnellen Vorteils tappen
und gleich nach der billigsten Spar-
lampe greifen. Denn die Gelderspar-
nis rechnet sich über die Lebensdauer
der Lampen und hochwertigere Spar-
lampen haben eine Lebensdauer bis
über 10.000 Stunden. Auch haben
 billige Produkte oft eine schlechtere
Ökobilanz und schneiden in Sachen
Lichtleistung schlechter ab. Am bes-
ten verschiedene Testberichte lesen
wie z.B. Stiftung Warentest, Heft
1/2009.
Nicht jede Lampe ist für jeden Einsatz
gedacht und geeignet. Daher ist beim
Kauf der Lampe darauf zu achten,
welche Fassungsgröße, Form oder
Leistung benötigt wird. Informationen
über diese oder andere Eigenschaf-
ten, z.B. auch Dimmbarkeit, sind auf
der Verpackung zu finden.
Energiesparlampen bieten mittlerweile
ein breites Spektrum an Lichtfarben 
– von „tageslichtweiß“ über „warmweiß“
(entspricht am ehesten Glühbirnenlicht)
bis zu „extra-warmweiß“. Die se Licht-
farbe beschreibt, welche Stimmung

die Lampe erzeugt. Die Farbtempera-
tur ist in Kelvin angegeben – je niedri-
ger der Wert desto wärmeres Licht.
Entscheidend für die Helligkeit ist der
Lumenwert. Eine Standard-Glühbirne
mit 60 Watt hat z.B. 710 Lumen.
Grundsätzlich gilt: je höher der Lumen-
 wert desto heller. 
An Orten, an denen häufig Licht an-
und ausgeschaltet wird, sollten „schalt -
feste“ Sparlampen mit kurzer Aufhell-
zeit eingesetzt werden. 
Achten Sie beim Kauf auch auf einen
niedrigen Quecksilbergehalt.
Es gibt bisher nur einen Anbieter von
Energiesparlampen, welcher sich ak -
tiv mit dem Problem der Elektrosmog-
abstrahlung auseinandergesetzt hat.
Unter der Bezeichnung „Sensible“ gibt
es eine Sparlampe mit einer speziel-
len Beschichtung, um das elektrische
Feld zu reduzieren. Ansonsten hilft
laut Ökoinstitut Abstand halten zur
Lampe, um der Abstrahlung etwas zu
entgehen – mindestens 50 cm werden
empfohlen, aber je weiter desto bes-
ser, denn die Strahlung nimmt quadra-
tisch mit dem Abstand ab. Dies ist
 allerdings nicht immer umsetzbar, man
denke z.B. an Leselampen oder die
Lam pe auf dem Nachttisch.

Entsorgung:

Sechs von zehn Energiesparlampen
werden immer noch falsch entsorgt.
Da Energiesparlampen geringe Men-
gen Quecksilber enthalten, dürfen
diese Lampen weder in den Hausmüll
noch in den Glascontainer. Sie müs-
sen zum Wertstoffhof oder zum Gift-
mobil gebracht werden. Hier besteht
noch erheblicher Handlungsbedarf,
um den Verbraucher zu entlasten. So
sollte es z.B. ähnliche Sammelstellen-
angebote wie für Batterien geben und
die Rücknahme durch den Handel ge-
währleiset sein.
Zerbrochene Energiesparlampen nicht
mit bloßen Händen anfassen, sondern
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Urteile
Wohnflächenabweichung und Mieterhöhung / Trittschallschutz

Für die Fälle, in denen eine Wohnfläche vertraglich vereinbart wurde, verfestigt sich die höchstge-
richtliche Rechtsprechung, dass Abweichungen erst ab einem Überschreiten einer Toleranzgrenze
von 10% nach oben und nach unten für Mieterhöhungen relevant sind. Zu Trittschallmängeln nach
Austausch eines Bodenbelags im Gebäudebestand wurde klargestellt, dass nicht die neuen und
höheren Lärmschutzwerte, sondern nur die beim Bau des Gebäudes maßgeblichen Normen ein-
zuhalten sind.

Wohnflächenabweichung und Mieterhöhung / Tatsächliche Fläche größer als vereinbart

Übersteigt die tatsächliche Wohnfläche die im Mietvertrag vereinbarte Wohnfläche, so ist
einem Mieterhöhungs verlangen des Vermieters die vertraglich vereinbarte Wohnfläche zu
Grunde zu legen, wenn die Flächenüberschreitung nicht mehr als 10% beträgt.

BGH-Urteil vom 23. Mai 2007  –  VIII ZR 138/06

Die tatsächliche Wohnfläche war im vorliegenden Fall weniger als 10% größer als die vertraglich vereinbarte Wohnflä-
che. Hierzu wurde entschieden, dass bei einer Mieterhöhung zur Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete die klei-
nere, vertraglich vereinbarte Fläche maßgeblich ist, sofern die Abweichung der Wohnfläche weniger als 10% beträgt. Bei
einer größeren Flächenabweichung könnte dies jedoch anders zu beurteilen sein, weil das Festhalten an der vertragli-
chen Vereinbarung für den Vermieter unzumutbar sein könnte.

Wohnflächenabweichung und Mieterhöhung / Tatsächliche Fläche kleiner als vereinbart

Einer Mieterhöhung nach § 558 BGB ist die vereinbarte Wohnfläche zu Grunde zu legen, wenn die tatsächliche
Wohnfläche zum Nachteil des Mieters um nicht mehr als 10% davon abweicht.

BGH-Urteil vom 8. Juli 2009  –  VIII ZR 205/08

In diesem Fall war die tatsächliche Wohnfläche weniger als 10% kleiner als die vertraglich vereinbarte Wohnfläche. Im
Anschluss an seine neuere Rechtsprechung zu Wohnflächenabweichungen wurde nun im vorliegenden Fall entschie-
den, dass bei einer Mieterhöhung zur Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete die vertraglich vereinbarte Wohn-
fläche angesetzt werden darf, sofern die (in diesem Fall für den Mieter nachteilige) Abweichung innerhalb einer Tole-
ranzgrenze von 10% liegt.

Bodenbelagsaustausch und Trittschallschutz im Gebäudebestand / Altbau

Eine Mietwohnung in einem älteren Gebäude weist, wenn nicht vertraglich etwas anderes vereinbart ist, in
schallschutztechnischer Hinsicht keinen Mangel auf, sofern der Trittschallschutz den zur Zeit der Errichtung
des Gebäudes geltenden DIN-Normen entspricht. Das gilt auch dann, wenn während der Mietzeit in der
 Wohnung darüber der Fußbodenbelag ausgetauscht wird und sich dadurch der Schallschutz gegenüber dem
Zustand bei Anmietung der Wohnung verschlechtert.

BGH-Urteil vom 17. Juni 2009  –  VIII ZR 131/08

Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, schuldet der Vermieter auch hinsichtlich des Trittschallschutzes nur
die Einhaltung der zum Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes geltenden technischen Normen. Im vorliegenden Fall
wurde insofern entschieden, dass bei einem Austausch des Bodenbelags in der Wohnung über der vom betroffenen Mie-
ter bewohnten Wohnung ebenfalls nur diese alten Normen eingehalten werden müssen. Der Mieter kann nicht verlan-
gen, dass die neueren und besseren Lärmschutzwerte, die zum Zeitpunkt des Austauschs gelten, eingehalten werden.
Anmerkung: Sofern die Bauarbeiten einem Neubau gleichkommen (z.B. erstmaliger Ausbau des Speichers zu einer
Wohnung) sind jedoch grundsätzlich die neuen Normen maßgeblich.
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z.B. mit feuchtem Tuch aufnehmen und
in eine Plastiktüte packen (dies muss
auch zum Sondermüll). Keinen Staub-
sauger einsetzen und Räume lüften.

Alternativen:

Der Handel hält einige  Alternativen
zur klassischen Glühlampe bereit.
Kom paktleuchtstofflampen und Halo-
gen-Glühlampen sind bereits in einer
Vielzahl von Formen, Farben und
 Helligkeitsstufen sowie für verschiede -
ne Fassungen erhältlich. Die Halogen-

glüh lampe benötigt etwa 20–30% we-
niger Energie und hält rund doppelt so
lange wie die klassische Glühbirne.
Ob sie aber auf lange Sicht in der EU
überleben wird ist fraglich.
Daneben entwickeln die Hersteller
LED-Lampen, die zurzeit als Alterna-
tive für Glühlampen niedriger Leistung
(bis 40 Watt) verfügbar sind. Und
sollte die Entwicklung bei den LED-
Leuchten weiterhin zügig voran ge -
hen, könnten sie die Energiespar-
lampen überholen. Eine Leuchtdiode

überdauert 50.000 Betriebsstunden
und ist äußerst effizient. 90 Prozent
der Energie wird in Licht verwandelt.
Leuchtende, aber momentan noch
ziem lich teure Aussichten.
Ein allerletzter Tipp: Der Herbst ist da,
der Winter naht, vielleicht einfach
 öfters mal eine Kerze anzünden. uv

Weitere Infos:
www.verbraucherzentrale-

energie�beratung.de,�www.duh.de,

www.ecotopten.de,�www.licht.de
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Besuchen Sie uns im Internet
Unter www.mhmmuenchen.de finden Sie neben allen Adressen, Termi nen,
Telefonnummern etc. Informationen zu mietrechtlichen Fragen, die jeweilige
Ausgabe des MieterSpiegels, Informationen zu Wohnungsabnehmern, zur
Rechtsschutzversicherung sowie die Satzung und Beitragsordnung.
Bitte machen Sie regen Gebrauch von unserem Angebot und empfehlen
Sie unsere Seiten weiter.
Nutzen Sie vor allem das schnelle und leichte Ausdrucken unserer Merk-
 blätter und des MieterSpiegels (siehe auch unten).
Bitte beachten Sie aber: Schicken Sie uns keine rechtlichen Anfragen oder
Dokumente per E-Mail. Auch Mitgliedsformalitäten wie etwa eine Kündigung
der Mitgliedschaft werden von uns nicht bearbeitet, da die notwendige Un-
terschrift fehlt. Adress- und Bankänderungen oder die Bestellung von Info ma-
terial sind selbstverständlich auf diesem Wege möglich.

MieterSpiegel online
Wollen Sie die jeweils aktuelle Ausgabe unserer Mitgliederzeitung immer im
Internet lesen und/oder von dort downloaden (www.mhmmuenchen.de; dort
unter „Mitgliederzeitung“)? Können Sie daher auf den Versand per Post ver-
zichten? Sie würden damit helfen, Kosten und wertvolles Rohmaterial zu spa-
ren. Bitte rufen Sie uns gleich an, wenn Sie zukünftig keine Zusendung per
Post wünschen. (Sie können natürlich jederzeit wieder eine Zusendung ver-
anlassen.) Das aktuelle Heft ist in der Regel jeweils zum Ende eines Quartals
online verfügbar.

Schneller Zugriff auf Info- und Merkblätter
Neben den auf Seite 2 genannten Merkblättern finden Sie auf unseren Inter-
net seiten weitere mietrechtliche Informationsblätter, die thematisch das Merk-
blattangebot ergänzen. Nutzen Sie das schnelle und leichte Auffinden und
Ausdrucken dieser Informations- und Merkblätter.

Mitglieder werben Mitglieder
Ihre Empfehlung ist die beste Werbung. Sprechen Sie doch einmal mit
Ihren Freunden, Verwandten oder Kollegen. Überzeugen Sie sie von den
Vorteilen einer Mitgliedschaft und dem günstigen Beitrag. Machen Sie auch
Ihre Nachbarn auf das Beratungsangebot und die Leistungen von MHM
 aufmerksam. Wenn in Ihrem Haus noch andere Mieterinnen und Mieter vom
gleichen Problem betroffen sind, sind die Chancen des Einzelnen, seine
 Interessen und Rechte durchzusetzen,  größer, wenn sich viele Mieter zu-
sammenschließen.

Als Dankeschön erhalten Sie für jedes geworbene Neu-
mitglied eine Gutschrift über € 10,– direkt auf Ihr Bei-
tragskonto. 

Bitte fordern Sie oder das Neumitglied einfach telefonisch unsere kompletten
Informations- und Beitrittsunterlagen an.
In den Beitragsgutschrift-Abschnitt ist lediglich der Name und die Mitglieds-
nummer des Werbers („Alt“mitglied) einzusetzen. Den Abschnitt bitte zusam-
men mit der ausgefüllten Beitrittserklärung des neuen Mitglieds an MIETER
HELFEN MIETERN, Weißenburger Str. 25, 81667 München, schicken.
Nach Eingang der Beitrittserklärung werden dem Beitragskonto des Werbers
€ 10,– gutgeschrieben.

MHM-Intern

Mitglieder
werben

Mitglieder

Beitragsgutschrift
über € 10,– für
Name, Vorname

__________________________________________________

Mitgliedsnummer

__________________________________________________

Bitte Name und Mitgliedsnummer
des Werbers eintragen und den Ab-
schnitt zusammen mit der Beitritts-
erklärung des neuen Mitglieds an
MHM schicken.

MIETER HELFEN MIETERN

Fördermitgliedschaft möglich
Vereinsmitglieder, die nicht mehr Mieter einer Wohnung sind und die Leistungen von Mieter helfen Mietern – insbesondere
die der Prozesskostenversicherung – nicht mehr in Anspruch nehmen können, haben die Möglichkeit, eine Fördermitglied-
schaft ohne Rechtsschutzbeitrag abzuschließen. Der Jahresbeitrag beträgt 42,— EUR. Möchten Sie also den Verein wei ter-
 hin unterstützen, freuen wir uns, wenn Sie dies im Rahmen einer Fördermitgliedschaft tun.



Geschäftsstelle

MIETER HELFEN MIETERN
Weißenburger Str. 25, 81667 München
Tel.: (089) 44 48 82 - 0 Fax: 44 48 82 10
info@mhmmuenchen.de
www.mhmmuenchen.de

Bürozeiten
Montag – Donnerstag: 8:30 – 12:30 Uhr

14:00 – 17:00 Uhr
Freitag: 8:30 – 14:00 Uhr

Bankverbindung
Postbank München (BLZ 700 100 80)   Kto. 299938804

Bitte beachten Sie: Die Rechtsberatung findet nur in den unten genannten Beratungsstellen oder am
Rechts-Telefon zu den jeweils angegebenen Zeiten statt!
Für die Überprüfung Ihrer Heiz- und Nebenkostenabrechnung steht Ihnen die unten genannte Sonderberatung
(nur nach Terminvereinbarung!) zur Verfügung.

Beratungsstellen
Die Beratung durch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte findet in diesen Beratungsstellen während der unten an-
gegebenen Zeiten statt – ohne Voranmeldung oder Terminvergabe. Bitte kommen Sie innerhalb dieser Annahme -
zeiten und bringen Sie unbedingt Mitgliedsausweis, Mietvertrag und alle Unterlagen zu Ihrem Mietverhältnis (zeitlich
geordnet) mit!  Bei all diesen Stellen kann man auch Mitglied werden und sich sofort beraten lassen.

• Montag 18:00 – 19:00 Uhr • Mittwoch 18:00 – 19:00 Uhr
Neuhausen, Leonrodstraße 19 Pasing, Bäckerstr. 14
im „Werkhaus“, Rgb. im „Alten- und Service-Zentrum“
U-Bahn: Rotkreuzplatz S-Bahn: Pasing (Ausg. Bahnhofpl.)

• Montag 18:00 – 19:00 Uhr • Mittwoch 18:30 – 19:30 Uhr
Haidhausen, Weißenburger Str. 25 Sendling, Daiserstr. 37 (Ecke Lindenschmitstr.)
S-, U-Bahn: Ostbahnhof im „Alten- und Servicezentrum“

• Dienstag 18:00 – 19:00 Uhr U-Bahn: Implerstraße (Ausg. Oberländerstr.)
Schwabing, Nikolaiplatz 1 b • Donnerstag 18:00 – 19:00 Uhr
in der „Seidl-Villa“ Haidhausen, Weißenburger Str. 25
U-Bahn: Münchn. Freiheit o. Giselastr. S-, U-Bahn: Ostbahnhof

• Dienstag 18:00 – 19:00 Uhr • Freitag 9:00 – 10:00 Uhr
Giesing, Kolumbusstr. 33 Haidhausen, Weißenburger Str. 25
im „Alten- und Servicezentrum“ S-, U-Bahn: Ostbahnhof
U-Bahn: Kolumbusplatz

Rechts-Telefon (089) 44 48 82 22
Unter dieser Rufnummer können Sie als Mitglied bei kleineren rechtlichen Fragen oder in dringenden Fällen zu den
nachfolgend genannten Zeiten eine telefonische Kurzberatung ("Erste Hilfe") bekommen. Bitte halten Sie dafür Ihre
Mitgliedsnummer bereit.

Montag: 10 – 12 Uhr u. 14 – 16 Uhr Dienstag: 14 – 16 Uhr
Mittwoch: 10 – 12 Uhr u. 14 – 16 Uhr Donnerstag: 14 – 16 Uhr

Sonderberatung
Heiz- und Nebenkosten
Falls Sie Ärger mit der Heiz- oder Nebenkostenabrechnung haben oder Zweifel bestehen, ob eine Nebenkosten-
erhöhung gerechtfertigt ist, erhalten Sie nach vorheriger telefonischer (089 / 44 48 82 - 0) Terminvereinbarung
einen Sonderberatungstermin tagsüber in der Weißenburger Str. 25. Bringen Sie dazu den Mietvertrag sowie alle
Miet- und Abrechnungsunterlagen mit.
(Bitte haben Sie Verständnis, dass wir mit Ihnen einen neuen Termin ausmachen müssen, wenn Sie zum vereinbar-
ten Sonderberatungstermin mehr als 15 Minuten zu spät kommen.)

Stand: Oktober 2009

MIETER HELFEN MIETERN, Weißenburger Str. 25, 81667 München

Postvertriebsstück, DPAG, Entgelt bezahlt ZKZ 3928


